
Gemeinderatsbeschl vom 17.10.2018

TOP 6
Antras des Sportausschusses auf Genehmiqung des Sportpasspakets ?0J 8/2019
(Verlänqerunq)

,,Das Projekt ,,Regionaler Sportpass Schwaz201812019" wird so wie in den Vorjahren
unterstützt. Die Stadtgemeinde bezahlt je Schwazer Kind/Jugendlichem einen
Stützbeitrag (Variante A, mit Schiliften: € 22,50.- pro Kind und € 49,56.- je
Jugendlichem; Variante B, ohne Lifte: € 4,00.- pro Kind und € 12,00.- je Jugendlichem).
Weiters werden die Betreiberanteile für das Erlebnisbad Schwaz und den
Kunsteislaufplatz Schwaz wie in der Beilage dargestellt genehmigt.
Die Stadtgemeinde Schwaz gewährt zur Förderung der Mehrkindfamilien zudem
wieder einen Preisnachlass (Variante A - mit Liftangebot: minus € '15,- für das 2. Kind,
minus € 30.- für das 3. Kind, minus € 50.- für jedes weitere Kind; Variante B - ohne
Lifte: minus € 5.- für das 2. Kind, minus € 10.- für jedes weitere Kind). Zur Bedeckung
der Fördermaßnahmen wird im Haushalt 2019 dieselbe Summe wie 2018
aufgenommen (€ 4.000.- au'f 11269+768 ,,Stützung Sportpass")."

TOP 7
Antraq des Umweltausschusses betreffend Beschluss einer Förderuno für E-Bike-
Ladekabelsätze für die Gastronomie

,,Die Stadtgemeinde Schwaz fördert den Ankauf von Ladekabelsätzen für E-Bikes in
der Gastronomie, die für die Gäste zur Verfügung gestellt werden. Die Förderung gilt
für alle Gastgewerbebetriebe in Schwaz, welche die entsprechenden Ladekabelsätze
beim Schwazer Fachhandel kaufen,

Die Förderung gilt ab 18.10.2018 als Stufenplan:
o Für die ersten 5 Förderungsanträge, die bis spätestens 31 .12.2019 einlangen,

beträgt die Förderung 75 o/o der Nettosumme, max. € 600,-- pro Betrieb.
o Für weitere Förderungsanträge beträgt die Förderung 50 o/o der Nettosumme,

max. € 400,-- pro Betrieb.
Die Förderung erfolgt nach Maßgabe der budgetären Mittel ohne Rechtsanspruch.
Die Bedeckung erfolgt aus 1 1520-77801 0 Energieförderung."

TOP B

Antraq des Umweltausschusses betreffend Wintersportbus Reqio & Pillbero

;,Für den Wintersportbetrieb am Pillberg wird ein besonderer Fahrplan für den
Regiobus B Schwaz-Pill-Pillberg an den Wochenenden eingeführt. Er gilt ab
Fahrplanwechsel 10. Dezember 2018 während der Liftbetriebszeit der Kellerjochbahn
in derWintersaison 2018/19 bis spätestens Ostermontag 2019.

Der Fahrplan sieht an Samstagen, Sonn- und Feiertagen während des Liftbetriebes fix
eine Verstärkung durch den Einsatz eines zweiten Busses zu den Stoßzeiten vor. Einer



der Busse fährt von Schwaz aus über den Arzberg auf den Pillberg, der andere vom
Schwimmbad über Pill. Das verküzt die Fahrzeit und sorgt für mehr Kapazität.
Kosten: pro Samstag€,420,--, pro Sonn- und Feiertag€924,--, das sind in Summe bis

Ende Mäz€25.200,-

Während der Schulferien unter der Woche ist ein kostenreduzierter Betrieb möglich,
da mit einem speziellen Fahrplan nur ein Bus benötigt wird. Diese (geringe)

Kostenersparnis wird gegengerechnet.
Dieser saisonale Busbetrieb kann vom VW normalenrueise mit einem Viertel gefordert

werden.

Die Bedeckung erfolgt aus 11875-755030 Verlustabdeckung Bergbus. ,,

TOP 9
Antrao des usschusses für Landwi und Forst betreffend Maßnahmen

Rodelweg

,,Die Restmittel aus dem Budgetposten 1i710000-002000
Oradour" von € 40.000,00 werden in die Haushaltsstelle

,,forsttechn ische Ma ßna h men Arbesed' u mgesch ichtet' "

,,Wegerrichtung
1/866000-002020

TOP 10
Antraq des Bürqermeisters betreffend Betreibervertraq Silberwald

,,Die Stadtgemeinde Schwaz verlängert das mit Armin Wechselberger abgeschlossene
Vertragsverhältnis, Erureiterungs-, Ausbau- und Betreibervertrag ,,Schwazer
Silbenruald NEU", vom 8.3.2011, bis 2um31j2.2020'

Der Stadtrat wird ermächtigt, einen entsprechenden Nachtrag zum Vertragswerk zu

genehmigen und zu unterfertigen. ,,

TOP 11

Gst.Nr. .40 nd 49. lnnsbrucker 48 und 50

,,Auf Antrag des Bauausschusses beschließt der Gemeinderat der Stadtgemeinde
Schwaz gemäß g 66 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2016, LGBI. Nr. 101,

den vom Stadtbauamt Schwaz ausgearbeiteten Entwurf über die Erlassung eines
Bebauungsplanes inkl. eines ergänzenden Bebauungsplanes vom 14.08.2018, Zahl
BP 182, im Bereich lnnsbrucker Straße 48 und 50, durch vier Wochen hindurch zur
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen.

Gleichzeitig wird gemäß $ 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschluss über die Erlassung
des gegenständlichen Bebauungsplanes inkl. des ergänzenden Bebauungsplanes
gefasst.



Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hier¿u berechtigten
Person oder Stelle abgegeben wird."

TOP 12
rs nd Ande im Bereich d

Gst.Nr. 260811.2608/5 2608/6 260817.260818 und 2608/9. Dr.-W alter-\N aizer-Straße
i Sonnseite

,,Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Stadtgemeinde
Schwaz gemäß $ 71 Abs. 1 iVm $ 66 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz2}l6, LGBI.
Nr. 101, den vom Stadtbauamt Schwaz ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung
des Bebauungsplanes vom 11.10.2018,Z:ah|PP 121.1 , im Bereich der Gst.Nr.260811 ,

260815, 2608/6, 260817, 260818 und 2608/9, Dr.-Walter-Waizer-Straße / Sonnseite,
durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen.

Gleichzeitig wird gemäß $ 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschluss über die Erlassung
des gegenständlichen Bebauungsplanes gefasst.

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und

Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten
Person oder Stelle abgegeben wird."

TOP 13
Antrao des B roermeisters betreffend Erlassrino eines Bebauunosolanes inkl eines

ergänzenden Bebauungsplanes für den Bereich Freundsberg B

,,Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Stadtgemeinde
Schwaz gemäß $ 66 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2016, LGBI. Nr. 101 ,

den vom Stadtbauamt Schwaz ausgearbeiteten Entwurf über die Erlassung eines
Bebauungsplanes inkl. eines ergänzenden Bebauungsplanes vom 11.10.2018,Z,ah|
BP 184 im Bereich des Gst.Nr.379, Freundsberg B, durch vierWochen hindurch zur
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen.

Gleichzeitig wird gemäß $ 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschluss über die Erlassung
des gegenständlichen Bebauungsplanes und des ergänzenden Bebauungsplanes
gefasst.

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten
Person oder Stelle abgegeben wird."

TOP 14
Antrao des Büroermeisters betreffend Änderung des Bebauúngsplanes im Bereich der
Gst.Nrn. 1860 und 1861/3. Pirchanqer 58d

,,Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Stadtgemeinde
Schwaz gemäß g 71 Abs. 1 iVm $ 66 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz2}l6, LGBI.



Nr. 101, den vom Stadtbauamt Schwaz ausgearbeiteten Entwurf über die Anderung
des Bebauungsplanes vom 11.10.2018,2ah1BP 149.1, im Bereich der Gst.Nr. 1860
und 186113, Pirchanger 58d, durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen
Einsichinahme aufzulegen.

Gleichzeitig wird gemäß $ 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschluss über die Erlassung
des gegenständlichen Bebauungsplanes gefasst.

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu berechtigten
Person oder Stelle abgegeben wird."

TOP 15
Antrao des Büroerme isters betreffend Erlassuno eines Bebauu osolanes im Bereich
einer Teilfläche des Gst.Nr. 187711, Pirchanoer 76

,,Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Stadtgemeinde
Schwaz gemäß g 66 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2016, LGBI. Nr. 101 ,

den vom Stadtbauamt Schwaz ausgearbeiteten Entwurf über die Erlassung eines
Bebauungsplanes vom 11.1O.2018, Zahl BP 172, im Bereich einer Teilfläche des
Gst.Nr. 187711, Pirchanger 76, durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen
Einsichtnahme aufzulegen.

Gleichzeitig wird gemäß $ 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschluss über die Erlassung
des gegenständlichen Bebauungsplanes gefasst.

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten
Person oder Stelle abgegeben wird."



schwozstodt

Sportpass 201812019
Förderung für Mehrkindfamilien

Der Gemeinderat hat für Schwazer Mehrkindfamilien wieder eine
zusätzliche Unterstützung für den En¡øerb der Sportpässe beschlos-
sen. Es werden für die Kinder- und Jugendpässe dabei folgende
Ermäßigungen gewährt:

Variante A (mit Schiliften)

2.
3.
ab

Kind (Geschwister):
Kind:
4. Kind:

Variante B Iohne Schilifte):

2. Kind (Geschwister):
3 und mehr Kinder:

Nachlass € 15.- auf den Normalpreis
Nachlass € 30.- auf den Normalpreis
Nachlass € 50.- auf den Normalpreis

Nachlass € 5.- auf den Normalpreis
Nachlass € 10.- auf den Normalpreis

Schwaz, im September 2018 Bürge ister Dr. H s Lintnerô



SPORTPASS REGION SCHWAZ 18119

Gallzein - pilt - stans - schwaz - Terfens - vomp - weerberg

Das reg¡onale spoft- und Freizeitpaket
für Kinder und Jugendliche von G bis 18 Jahren!u6!wry

Gütrig vom 01.11.2019 b¡s 31.10.2019
Des A¡¡GEBOT:

> 2 Sportpass-Varianten :
(A) S pprtpaç_s m it Sch i tifta nqebot ( Keilerjochbahn

S chwa zl p'ilt, S cn i I itt Stañ s u nã-l_ìte Wåe rOe rg ¡(e)
Bei beiden Varianten enthalten sind:
o Kunsteisbahnen: Schwaz und Vomp
o Schwimmbäder: Erlebnisbad Schwaz,

Familienbad Stans, Badesee Weíßlahnr Regiobusse - Freizeitbeförderung

@ VeRraur I pRelse:
r Variante A: Kinder (6 bis 1S Jahre) €,140.- ,

Jugend (bis 1B Jahre; Lehrtínge) € lgg._
r Variante B: Kinder € 50.- , Jugend € g0.-
Der Sportpass ist vom 29í0.201g bis zum
31.01 .2019 in den Gemeindeämtern
(Hauptwohnsitz!) zu den amflichen
Offnungszeiten erhälfl ich.

ein aktuelles Foto (2,5 x 3,5 cm), Name, Geburtsdatum undAnschrift. Der Sportpass ist nicht übertragbar und bei Verlangen vorzuweisen. Es gelten dieBetriebsvo rschriften der Le istungsträger (Badeord nung, Beförderungsrichili nien Sch il ifte, Busse etc.).

t
I

STADTWERKE SCHWAZ
FERNSEHEN I INTERNET JTELEFON

www.stadtwerkeschwaz.at . www.schwaz.net

(¿,
Roiffeisen

Regionr¡lbonk Schwqz m



SPORTPASS Reqion Sc

Variante A - mit allen Liften

Schwoz Terfens Vomp Weerbarg

Kosten und Preisanteile 20 18t2019
ENTWURF!

êallzøin Pill 5Tons

hwaz -

113,3

43,26

12

12

I
20

20

20

e 249,56

74,5

34

9

I
4

10

01

€ 162,50

Kinder Winter u. Sommer,
Jugend nur Winter

Winter

Sommer

Sommer

Sommer

Winter

Winter

Jahresticket
(nur Freizeit, Schülerbus ausgenommen!)

12

privat

privat

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Ledermaier

Summe Betreiberanteile:

Kel lerjoch bah n Schwaz/Pil I

Schilifte Stans, Weerberg
Erlebnisbad Schwaz
Familienbad Stans
Badesee Weißlahn

hn VompKunsteisba
Kunsteisbahn Schwaz
Regiobus

1a
1b
2a
2b
2c
3a
3b
4

2016t2017

Kinder
201612017

Jugend
SaisonBetreiber

ebotFreizeitan
Sport- und

€ 199,00
-€.249,56
-€ 49,56

€ 140,00
-€ 162,50
-€,22,50

Summe Einnahmen aus Verkauf:
abzgl. Ausschüttung an Betreiber:

Notwendige Stützung durch die Wohnortgemeinde:



W WU
Gollzein Pill 5tons

SPORTPASS on Schwaz -

Schwoz Terfens Vomp Wøerberq

ten und Preisante ire 201812019
ENTWURF!Variante B - ohne Schilifte

12

12

I
20

20

€ 92,00

20

I
I
4

0,l

01

Sommer

Sommer

Sommer

Winter

Winter

Sum me Betreiberantei le: € 54,00

Ledermaier Jahresticket

nur Freizeit, Schülerbus a

12

nommen!

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Gemeinde

Erlebnisbad Schwaz
Familienbad Stans
Badesee Weißlahn
Kunsteisbahn Vomp
Kunsteisbahn Schwaz
Regiobus4

2a
2b
2c
3a
3b

201612017
Kinder

Saison
endJuebotFreizeitan

2016t2017Sport- und

€ 80,00

€ 92,00
-€,12,00

€ 50,00

€ 54,00
€ 4,00

Summe Einnahmen aus Verkauf:

abzgl Ausschüttung an Betreiber:
durch die WohnoNotwendige Stützun inde:

Verkaufspre¡s: Kinder € 50.- , Jugendliche € 80.-



Sportpass 2018/19
Gallzein - Pill - Schwaz - Stans - Terfens - Vomp - Weerberg

Venka inforn'lation inden

'AUSGABE der Pässe: von Montag29. Oktober 2018 bis Donnerstag 3',l. Jänner
2019 in den Gemeindeämtern der am Projekt beteiligten Gemeinden (Gallzein,
Pill, Schwaz, Stans, Terfens, Vomp, Weerberg).

. ANGEBOT:
Variante A Liftanqebot) Kellerjochbahn Schwaz (Kinder Wintersaison und
Sommersaison; Jugend nur Winter), Schilift Stans, Schwannerlift Weerberg
und Hüttegglift Weerberg, Kunsteisbahnen Schwaz und Vomp, Schwimmbäder
Schwaz und Stans, Badesee Weißlahn Terfens, Regiobusse im Freizeitverkehr.
Variante B (ohne Liftangebotl: Kunsteisbahnen Schwaz und Vomp, Schwimm-
bäder Schwaz und Stans, Badesee Weißlahn Terfens, Regiobusse im Freizeit-
verkehr.

Achtung: Der Sportpass berechtigt zur Benützung der Regiobusse (Citybus,
Dorfbus) im Freizeitbereich, Er ersetzt nicht den Schülerfreifahrtsausweis,
dieser muss unbedingt beantragt und bei den Schülerfahrten mitgeführl werden!

. PREISE:

Variante A: Kinder 140.- €; Jugendliche (auch Lehrlinge mit Lehrlingsaus-
weis), 199.- €. Kinder = Jahrgänge 2OO2 - 2011, Jugendliche = Jahrgänge
1 999 - 2001 .

Variante B: Kinder 50.- €; Jugendliche (und Lehrtinge) 80.- €.

' AUFLISTUNG der verkauften Pässe (Excel oder Word-Datei) durch die Ausgabe-
stellen (Gemeindeämter) mit fortlaufender Nummer, Name, Vorname, Gebuñs-
datum, Adresse, Ausgabedatum, gewählte Sportpass-Variante (A oder B).
Übermittlung an das Sþortamt der Sladtgemeinde Schwaz bis zum OB.O2.2O1}
(Endstand).

' FINANZIELLE ABWICKLUNG: Übenveisung der Einnahmen durch die Ausgabe-
stellen auf das Sportpasskonto (IBAN AT91 3632 2000 0012 2820, Raiffeisen
Regionalbank Schwaz, BIC RZTIAT22322), Verwendungszweck,,sportpass"
mit Angabe Anzahl Kinder je Variante / Jugendliche je Variante in mehrerên
Teilen oder einmalig bis Freitag 08. Feber 2019.

' REGHNUNGSLEGUNG über die Stützbeiträge an die Gemeinden erfolgt im Fe-
ber 201 9.

. Danach ÜeeRMlrTLUNG der ERLöSANTEILE an die Anbieter (Bäder, Eistauf-
plätze, Lifte, Regiobus) nach Vorliegen der Endabrechnung.

. Danach ÜeenMlfTLUNG der ENDABRECHNUNG an die Gemeinden.
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Hotel Frieden

Kreuzkirdre

Dorf

Oberes Plankfeld

Kirchmair

Niederberg

Hotel Fr¡eden

ParkplaøAbe LGs
Gh Sumperer

stoffler
Otteßáge

Gar

Volkschule
Außerengentein
Fameben/Kirchma¡ruies
Pillral

Niederberg

Kirchmair

Pill Oberes Plankfeld

Schwimmbad/8171

ste¡nbrúcke
Mittelsciule
Freiheitssiedlung

EKZ tnterspar

Sdrulzentrum Ost

Dorf

Pill Kreuzkircie

Uochbrunn

Møurer
Weid{ost

Sa: nur an Samstagen

Sa: nur an Samstagen


